
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Keine Einschränkung
Akteure Feller, Olivier (fdp/plr, VD) NR/CN
Prozesstypen Motion
Datum 01.01.1965 - 01.01.2021

01.01.65 - 01.01.21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Bernhard, Laurent
Bieri, Niklaus
Bühlmann, Marc
Canetg, Fabio
Caroni, Flavia
Dürrenmatt, Nico
Frick, Karin
Gerber, Marlène
Gökce, Melike
Heidelberger, Anja
Ziehli, Karel
Zumofen, Guillaume

Bevorzugte Zitierweise

Bernhard, Laurent; Bieri, Niklaus; Bühlmann, Marc; Canetg, Fabio; Caroni, Flavia;
Dürrenmatt, Nico; Frick, Karin; Gerber, Marlène; Gökce, Melike; Heidelberger, Anja;
Ziehli, Karel; Zumofen, Guillaume 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik:
Motion, 2013 - 2020. Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft,
Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 24.04.2024.

01.01.65 - 01.01.21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Rechtsordnung

1Privatrecht

1Institutionen und Volksrechte

1Bundesverwaltung - Personal

1Organisation der Bundesrechtspflege

2Wirtschaft
2Wirtschaftspolitik

2Wettbewerb

2Gesellschaftsrecht

2Geld, Währung und Kredit

2Finanzmarkt

3Kapitalmarkt

3Landwirtschaft

3Tierische Produktion

4Öffentliche Finanzen
4Direkte Steuern

4Voranschlag

5Finanzausgleich

5Infrastruktur und Lebensraum
5Verkehr und Kommunikation

5Post und Telekommunikation

6Raumplanung und Wohnungswesen

6Mietwesen

7Wohnungsbau und -eigentum

7Sozialpolitik
7Sozialversicherungen

7Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

8Krankenversicherung

9Bildung, Kultur und Medien
9Kultur, Sprache, Kirchen

9Heimatschutz und Denkmalpflege

9Archive, Bibliotheken, Museen

9Medien

9Presse

01.01.65 - 01.01.21 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
BFS Bundesamt für Statistik
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
KVF-SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates
BAG Bundesamt für Gesundheit
FINMA Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
FK-SR Finanzkommission des Ständerates
IV Invalidenversicherung
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
BJ Bundesamt für Justiz
BWO Bundesamt für Wohnungswesen
ZGB Zivilgesetzbuch
BBL Bundesamt für Bauten und Logistik
EO Erwerbsersatzordnung
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
KdK Konferenz der Kantonsregierungen
OR Obligationenrecht
ISOS Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von

nationaler Bedeutung
KG Kartellgesetz
PostCom Eidgenössische Postkommission
WEKO Wettbewerbskommission
BAK Bundesamt für Kultur

DFF Département fédéral des finances
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des

Etats
CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
OFS Office fédéral de la statistique
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
CTT-CE Commission des transports et des télécommunications du Conseil des

Etats
OFSP Office fédéral de la santé publique
FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
CdF-CE Commission des finances du Conseil des Etats
AI Assurance-invalidité
DFI Département fédéral de l'intérieur
OFJ Office fédéral de la justice
OFL Office fédéral du logement
CC Code civil
OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique
APG allocations pour perte de gain
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
CdC Conférence des gouvernements cantonaux
CO Code des obligations
ISOS Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger

en Suisse
LCart Loi sur les cartels
PostCom Commission fédérale de la poste
COMCO Commission de la concurrence
OFC Office fédéral de la culture

01.01.65 - 01.01.21 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Um besser gegen Hausbesetzer vorgehen zu können, sollen die in Art. 926 ZGB
festgehaltenen Bedingungen gelockert werden, unter denen sich Eigentümerinnen und
Eigentümer von unrechtmässig besetzten Liegenschaften ihres Eigentums wieder
bemächtigen dürfen. Konkret forderte die entsprechende Motion Feller (fdp, VD), dass
anstelle des heute geltenden, unbestimmten Begriffs „sofort“ eine Frist präzisiert wird,
innerhalb derer die Eigentümerschaft nach der Besetzung reagieren muss, um von
ihrem Recht auf Selbsthilfe Gebrauch machen zu dürfen. Entgegen der Empfehlung des
Bundesrates, für den es sich eher um eine Auslegungsfrage handelte, nahmen sowohl
der Nationalrat im Mai als auch der Ständerat im September 2017 den Vorstoss mit
deutlicher Mehrheit an. 1

MOTION
DATUM: 11.09.2017
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Die Motion Feller (fdp, VD), die ein öffentliches Register über Interessenbindungen der
Verwaltung gefordert hätte, wurde zwar mit 77 zu 112 Stimmen relativ deutlich
abgelehnt, – der Waadtländer Freisinnige erhielt zwar fast alle Stimmen der SVP-, aber
nur einen kleinen Teil seiner eigenen Fraktion – eröffnete aber dennoch einen
interessanten Einblick in den unbestrittenen Einfluss der Bundesverwaltung auf die
Politik. Olivier Feller hatte ein Register gefordert, mit dem Transparenz über
Interessenbindungen bei jenen Bundesangestellten hätte hergestellt werden sollen, die
in die Vorbereitung politischer Entscheide involviert sind. Feller argumentierte, dass
wichtige Beamte die Möglichkeit hätten, Gesetzesentwürfen eine bestimmte
ideologische Ausrichtung zu geben. 
Ueli Maurer, der im Nationalrat die ablehnende Haltung des Bundesrats verteidigte,
bestritt dies nicht. Dies ergebe sich auch nur schon aus der sehr grossen Anzahl an
Vorstössen, die nicht vom Bundesrat selber, sondern von der Bundesverwaltung
beurteilt würden. Zwar entscheide die Regierung dann endgültig, aber der politische
Einfluss der Verwaltung habe in den letzten Jahren unbestritten zugenommen. Freilich
würde die Motion Feller an dieser Situation nichts ändern, da die Interessenbindungen
in der Regel bereits bekannt seien oder aber ohne Probleme nachgefragt werden
könnten – etwas, das der Motionär als zu aufwändig bezeichnet hatte. Man könne davon
ausgehen, dass die persönlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesrätinnen
und Bundesräte Parteimitglieder der entsprechenden Partei seien, so Maurer weiter.
Aus persönlicher Erfahrung könne er zudem sagen, dass «politisch anders tickende»
Mitarbeitende zwar ihre Haltung darlegten, aber noch nie versucht hätten, seine
Meinung zu beeinflussen. 2

MOTION
DATUM: 06.03.2018
MARC BÜHLMANN

Organisation der Bundesrechtspflege

War 2014 ein Vorstoss für mehr Transparenz von Gerichtsverfahren im Nationalrat
noch abgelehnt worden, verwahrte sich die grosse Kammer in der Sondersession im Mai
auch gegen ein Verbot für die Benutzung von Kommunikationsmitteln während
Gerichtsverhandlungen. Die Motion Ribaux (fdp, NE), aufgrund dessen Wahl in den
Neuenburger Staatsrat in der Zwischenzeit übernommen von Olivier Feller (fdp, VD),
wollte verhindern, dass mittels SMS oder Twitter in Echtzeit Informationen aus dem
Gerichtssaal verbreitet werden, womit die Wahrheitsfindung beeinträchtigt würde, weil
noch anzuhörende Zeugen durch solche Informationen allenfalls beeinflusst werden
könnten. Die grosse Kammer folgte den Erwägungen des Bundesrates, der eine solche
Massnahme als nicht angezeigt beurteilte, weil die meisten Beweise bereits im
Vorverfahren erhoben würden und die Information auch ohne Kommunikationsmittel
beispielsweise in Verhandlungspausen geschehen könnte: Mit 131 zu 50 Stimmen bei 5
Enthaltungen wurde die Motion abgelehnt. 3

MOTION
DATUM: 05.05.2015
MARC BÜHLMANN
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

Une motion, déposée par Philippe Bauer (plr, NE) puis reprise par Olivier Feller (plr, VD),
estime que l'art. 28 de la loi sur les cartels (LCart) porte préjudice à la réputation des
entreprises visées dans une enquête de la Commission de la concurrence (Comco). Elle
propose donc une modification de cet article afin d'empêcher la Comco de divulguer
l'identité des parties visées. 
De son côté, le Conseil fédéral a rappelé la pertinence de l'art. 28 de la LCart qui
informe les tiers visés et leur permet de participer à l'enquête. Il a donc préconisé un
refus de la motion. 
L'objet a été classé car il n'a pas été examiné dans un délai de deux années. 4

MOTION
DATUM: 18.12.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Gesellschaftsrecht

Etant donné les conséquences néfastes des faillites en chaîne sur l'économie, la
concurrence, les fournisseurs et les employé.e.s, Olivier Feller (plr, VD) souhaite
modifier l'art.754 du Code des obligations (CO) afin de permettre aux créanciers
ordinaires d'intenter une action directe en responsabilité civile contre les dirigeants
d'une société qui leur causent un dommage. Une telle modification améliorerait
notamment la protection des travailleurs et travailleuses, des bailleurs, des sous-
traitants et des caisses de pension. 
Le Conseil fédéral a indiqué qu'une proposition visant à modifier l'art.754 du Code des
obligations avait été analysée dans le cadre de la consultation sur l'avant-projet et le
rapport explicatif, établis à la suite de l'adoption de la motion 11.3925. Ainsi, une
adoption de la motion serait inadéquate alors qu'un message est en cours
d'élaboration. 
Au final, le Conseil national a adopté la motion par 119 voix contre 67 et 5 abstentions.
Malgré les réticences de son propre parti (9 voix pour et 20 voix contre au sein du PLR),
la motion Feller a convaincu 51 parlementaires UDC (12 contre), 41 parlementaires
socialistes, 6 parlementaires PBD (1 contre) et 12 parlementaires Verts. En parallèle, la
motion 17.3758, également sur les faillites en chaîne, a aussi été adoptée par la chambre
du peuple. 5

MOTION
DATUM: 10.09.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Geld, Währung und Kredit

Finanzmarkt

Im Juni 2015 beriet der Ständerat als Zweitrat eine Motion Feller, die 2014 eingereicht
und vom Nationalrat angenommen worden war. Der Vorstoss verlangte, dass für
sämtliche Führungsmitglieder der Finma im Vorfeld der Einstellung eine
Personensicherheitsprüfung durchzuführen sei. Die zuständige WAK-Kommission des
Ständerates kam in ihrer Vorberatung zum Schluss, dass sie das Ziel der Motion zwar
unterstütze, aber dieses mit der Revision der Verordnung über die
Personensicherheitsprüfung bereits auf bestem Wege sei, umgesetzt zu werden. Die
Kommission beantrage dem Ständerat deshalb, die Motion als erledigt anzusehen und
abzulehnen. Bundesrätin Widmer-Schlumpf bestätigte während der Diskussion in der
kleinen Kammer, dass die Forderung in die Revision der oben angesprochenen
Verordnung eingeflossen sei und damit auf Ende 2015 in Kraft trete. Die
Standesvertreter folgten daraufhin dem Antrag ihrer Kommission und lehnten die
Motion ab. 6

MOTION
DATUM: 18.06.2015
NICO DÜRRENMATT
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Kapitalmarkt

Die Finma war 2014 Gegenstand verschiedener Vorstösse, darunter die Motion Feller
(fdp, VD), welche forderte, dass alle Führungskräfte der Finma (Mitglieder des
Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung) vor ihrer Ernennung einer
Sicherheitsprüfung zu unterziehen seien. Die Sicherheitsprüfung sollte sicherstellen,
dass die künftigen Führungskräfte der Finanzmarktaufsicht aufgrund ihrer bisherigen
beruflichen Tätigkeit nicht in Interessenskonflikte mit der Bundesbehörde gerieten.
Ebenso könne mit der Sicherheitsprüfung die Integrität der Kandidatinnen und
Kandidaten überprüft werden. Der Bundesrat begrüsste die Motion, stellte jedoch –
entgegen der Behauptung des Motionärs (der sich dabei auf Medienberichte stützte) –
klar, dass eine entsprechende Sicherheitsprüfung bei der Ernennung von Mark Branson
zum interimistischen Direktor der Finma (per Februar 2014) gesetzeskonform
durchgeführt worden war. Der Bundesrat befürwortete allerdings die Ausweitung der
Prüfungspflicht auf alle Führungskräfte und schlug vor, entsprechende Regelungen in
einer Departementsverordnung festlegen zu wollen. Im Nationalrat wurde die Motion
ohne Gegenantrag angenommen. Am Jahresende war das Geschäft im Ständerat
hängig. 7

MOTION
DATUM: 20.06.2014
FABIO CANETG

Landwirtschaft

Tierische Produktion

La commission de l’économie et des redevances (CER-CE) s'oppose à ce que les tâches
du haras national soient inscrites au niveau de la loi sur l'agriculture, comme souhaité
par Olivier Feller (plr, VD). La commission sœur (CER-CN) avait pourtant soutenu ce
texte à une large majorité. La CER-CE est bien plus en faveur de la création d'une
ordonnance dans laquelle le Conseil fédéral concrétiserait les tâches du Haras
national. L'exécutif soutient par ailleurs la motion déposée par la commission du
Conseil des Etats. Celle-ci demande également à ce que le Conseil fédéral intègre les
tâches du centre de compétence de la Confédération pour les équidés – en prenant
appui sur les propositions formulées dans l'initiative parlementaire déposée par Olivier
Feller – dans la prochaine politique agricole PA 22+. 8

MOTION
DATUM: 10.04.2019
KAREL ZIEHLI

Le Conseil des Etats suit sa commission et accepte sans discussion la motion
mandatant le Conseil fédéral de créer une ordonnance sur le Haras national. Le
représentant de la CER-CE, Isidor Baumann (pdc, UR), rappelle que sa commission a
élaboré cette motion en alternative à l'initiative parlementaire déposée par le député
vaudois Olivier Feller (plr, VD) qui souhaitait inscrire les tâches du Haras national dans la
loi sur l'agriculture. La CER-CE estime qu'il est plus avantageux d'agir au niveau de
l'ordonnance, car il sera plus facile, à l'avenir, de l'adapter en cas de changements des
besoins de la branche équine. 9

MOTION
DATUM: 17.06.2019
KAREL ZIEHLI

La motion Gschwind (pdc, JU) a été classée car non-traitée dans un délai de deux ans.
Le député jurassien voulait lier l'importation d'équidés à la vente des chevaux franches-
montagnes et des demi-sang afin de sauver la production de ces chevaux indigènes. En
effet, celle-ci a fortement chuté ces 20 dernières années, menaçant l'unique race
chevaline suisse. Ces préoccupations font échos au texte déposé par le député vaudois
Olivier Feller (plr), dont le contenu a été repris dans une motion élaborée par la CER-
CE. A noter que le Conseil fédéral avait donné un préavis négatif aux doléances
formulées par Jean-Paul Gschwind. 10

MOTION
DATUM: 19.06.2020
KAREL ZIEHLI
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Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Seit mehreren Jahren war die Schweiz in Bezug auf die Besteuerung von natürlichen
und juristischen Personen der Kritik von anderen Staaten und internationalen
Organisationen ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund stimmten im Verlauf des
Berichtsjahres beide Parlamentskammern einer Motion Feller (fdp, VD) zu, die sich auf
die Steuerattraktivität der Schweiz im Vergleich mit anderen Staaten bezog. Der
überwiesene Text beauftragte den Bundesrat, eine Übersicht über die Steuersysteme
von verschiedenen Staaten zu erstellen und deren Attraktivität mit derjenigen der
Schweizer Steuergesetzgebung zu vergleichen. 11

MOTION
DATUM: 27.11.2013
LAURENT BERNHARD

Stillschweigend schrieben National- und Ständerat die Motion Feller (fdp, VD) für einen
Vergleich der Steuerattraktivität der Schweiz im internationalen Vergleich in der
Sommersession 2016 ab. Nach Erscheinen des geforderten Berichts hatte der
Bundesrat in seinem Bericht über Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im
Jahre 2015 die Abschreibung der Motion beantragt. 12

MOTION
DATUM: 13.06.2016
ANJA HEIDELBERGER

Voranschlag

Olivier Feller (fdp, VD) reagierte kurz nach der Ablehnung des Voranschlags 2017 in der
ersten Besprechung durch den Nationalrat mit einer Motion, welche die „Ausarbeitung
einer Regelung für den Fall, dass der Bund am 1. Januar ohne Budget dasteht“, zum
Ziel hatte. Dieser Vorfall hatte gemäss dem Motionär verdeutlicht, dass ohne
angenommenen Voranschlag keine rechtlichen Grundlagen für die Fortzahlung
laufender Kosten vorgesehen sind. In den Kantonen gibt es verschiedene
entsprechende Gesetze, welche zum Beispiel die Fortzahlung der Ausgaben auf Basis
des vorjährigen Haushaltsbudgets oder derjenigen Ausgaben, welche für die
ordentliche und wirtschaftliche Verwaltungstätigkeit unerlässlich sind, erlauben. Der
Bundesrat erklärte in seiner Stellungnahme, dass der Voranschlag seit 1872 sieben Mal
aufgrund von Volksabstimmungen oder internationalen Verträgen an den Bundesrat
zurückgewiesen worden sei, wobei das Parlament jeweils einen provisorischen
Voranschlag verabschiedet hatte. Der Bundesrat lehnte die Motion Feller daher in der
Sorge ab, dass eine gesetzliche Regelung dieser Problematik die Hürde für eine
Ablehnung des Voranschlags in den eidgenössischen Räten senken könnte, es
entsprechend häufiger zu Rückweisungen des Voranschlags und somit zu einer
verstärkten Politisierung der Beratung des Voranschlags kommen würde. Dadurch dass
eine gesetzliche Regelung zudem nicht alle Eventualitäten abdecken könne, würde sie
allenfalls eine pragmatische Übergangslösung behindern. Aus diesen Gründen sei
bereits bei der Totalrevision des Parlamentsgesetzes von 2002 trotz entsprechenden
Diskussionen auf eine solche Regelung verzichtet worden. 13

MOTION
DATUM: 05.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession 2018 zog Olivier Feller (fdp, VD) seine Motion zur Ausarbeitung
einer Regelung für den Fall, dass der Bund am 1. Januar ohne Budget dasteht, zurück.
Er habe mit seiner Motion beabsichtigt, eine Lücke in der Gesetzgebung zu schliessen.
Da aber der Bundesrat der Ansicht sei, dass eine solche nicht bestehe, werde er den
Vorstoss nicht weiterverfolgen, erklärte der Motionär. 14

MOTION
DATUM: 28.02.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Finanzausgleich

Der Bundesrat legt dem Parlament alle vier Jahre einen Bericht über den Vollzug und
die Wirksamkeit des Finanzausgleichs vor, den er vorgängig in die Vernehmlassung gibt.
Dieser Wirksamkeitsbericht dient der Bundesversammlung dazu, die Grundbeiträge an
den Ressourcen- und Lastenausgleich festzulegen sowie über die Fortsetzung des
Härteausgleichs zu entscheiden. Damit aber das Parlament den Härteausgleich
aufheben oder Änderungen am Bundesgesetz über den Finanz- und Lastenausgleich
(FiLaG) vornehmen kann, muss ihm der Bundesrat zwingend einen entsprechenden
Beschlussentwurf vorlegen. Diese Situation sei aus Sicht des Parlaments nicht
zufriedenstellend, weshalb Olivier Feller (fdp, VD) mittels einer Motion dafür zu sorgen
beabsichtigte, dass die Bundesversammlung „Änderungen an den Eckwerten für den
Finanzausgleich vornehmen“ könne. In seiner Stellungnahme wies der Bundesrat jedoch
darauf hin, dass das Parlament bereits die Möglichkeit habe, mittels Gesetzesänderung
oder dem Referendum unterstehendem Bundesbeschluss das Finanzausgleichssystem
zu ändern, den Härteausgleich entgegen der Empfehlung des Bundesrates aufzuheben
oder dem Bundesrat einen entsprechenden Auftrag zu erteilen. Der Bundesrat lehne
jedoch einen vierjährlichen Automatismus aufgrund des entstehenden administrativen
Aufwands und des Widerspruchs zum üblichen Gesetzgebungsprozess ab. Trotz dieses
ablehnenden Votums entschied sich in der Frühjahrssession 2017 eine knappe Mehrheit
des Nationalrats mit 97 zu 88 Stimmen bei 4 Enthaltungen für eine Annahme der
Motion. Befürwortet wurde die Motion geschlossen von der FDP- und der SVP-Fraktion,
ablehnend standen ihr geschlossen die CVP- und die SP-Fraktion, sowie mehrheitlich
die BDP-, GLP- und die Grünen-Fraktion gegenüber. 15

MOTION
DATUM: 02.03.2015
ANJA HEIDELBERGER

Die FK-SR sprach sich gegen die Motion Feller (fdp, VD) aus und folgte grösstenteils der
Argumentation des Bundesrates bezüglich der Ausweitung der Einflussmöglichkeiten
des Parlaments auf den Bericht über den Vollzug und die Wirksamkeit des
Finanzausgleichs. So würde die Umsetzung der Motion gemäss Kommissionssprecherin
Fetz (sp, BS) die bewährte Funktionsweise der politischen Institutionen und
insbesondere die Beteiligung der Kantone in Frage stellen. Zudem sei der Weg zu
Gesetzesänderungen über die parlamentarische Initiative gegenüber demjenigen über
Motionen zu bevorzugen, da Erstere den Einbezug aller Beteiligten erlaube und
entsprechend das traditionelle Zusammenspiel der Institutionen respektiere. Dies sei
insbesondere relevant, als es auch auf Seiten der KdK Bestrebungen zur Änderung der
Modalitäten zur Festlegung der Ausgleichsinstrumente gebe. Die Rolle der Kantone
strich auch Peter Hegglin (cvp, ZG) hervor. Er empfahl dem Ständerat jedoch, dem
zustimmenden Entschluss des Nationalrats zu folgen, da der Bundesversammlung in
diesem wichtigen Themenbereich mehr Änderungsmöglichkeiten zustehen sollten als
bisher. Bundesrat Maurer wies darauf hin, dass der Bund gemeinsam mit den Kantonen
dabei sei, Lösungen zu finden. In diesem Prozess ginge es vor allem darum, dass die
Kantone untereinander Kompromisse und ein Gleichgewicht erarbeiteten, wobei es
nicht hilfreich sei, „wenn das Parlament in jedem Fall schon früh ein Mitspracherecht
[habe]”, da durch die Parlamentskammern nochmals neue Interessen eingebracht
würden. Dieser Ansicht folgte der Ständerat, lehnte die Motion mit 34 zu 6 Stimmen ab
und versenkte sie damit. 16

MOTION
DATUM: 19.09.2017
ANJA HEIDELBERGER

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Post und Telekommunikation

Mittels Motion forderte Nationalrat Feller (fdp, VD) den Bundesrat auf, die Vertretung
der Kundinnen und Kunden im Verwaltungsrat der Post sicherzustellen. Der Bundesrat
solle die nötigen Massnahmen treffen, damit die Kundinnen und Konsumenten (analog
zur Personalvertretung) mit zwei Sitzen im Verwaltungsrat der Post vertreten seien. Der
Bundesrat hielt diese Forderung «weder [für] notwendig noch [für] zielführend»; der
Nationalrat verzichtete darauf, dem Anliegen zu folgen, und lehnte die Motion im März
2019 mit 109 zu 71 Stimmen bei 8 Enthaltungen ab. 17

MOTION
DATUM: 05.03.2019
NIKLAUS BIERI
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Eine Motion Feller (fdp, VD) verlangt, die Aufsicht der Postcom über die Einhaltung der
Tarife der Brief- und Paketzustellung sei gemäss der Gesetzgebung sicherzustellen.
Der Motionär war der Meinung, die «Systematik des Postgesetzes wie auch die
parlamentarischen Debatten» würden belegen, dass es der Wille des Gesetzgebers sei,
dass die Preisgestaltung bei den Posttarifen für die ganze Grundversorgung gelten solle
– einschliesslich der Massensendungen und auch für Kunden, die mit der Post einen
individuellen Vertrag abgeschlossen haben. Gemäss dem Motionär weigere sich die
Postcom jedoch, die Einhaltung der Vorgaben zu den Preisen von Massensendungen
von Briefen und Paketen zu überwachen. Mit dem Ziel der Gleichbehandlung aller
Kundinnen und Kunden der Post solle der Bundesrat Massnahmen treffen, damit die
Postcom die Einhaltung der Preisvorgaben auch bei Massensendungen überwacht.
Der Bundesrat beantragte im Mai 2019 die Annahme der Motion und der Nationalrat
nahm sie im Juni 2019 stillschweigend an. 18

MOTION
DATUM: 21.06.2019
NIKLAUS BIERI

Auch im Ständerat war die Motion Feller (fdp, VD) zur Aufsicht der PostCom über die
Einhaltung der Tarife der Brief- und Paketzustellung nicht umstritten. Die Motion,
welche eine Lücke in der Postgesetzgebung schliessen und die Aufsichtspflicht der
PostCom auf die Tarifgestaltung für Grosskunden ausdehnen will, wurde von der KVF-
SR und vom Bundesrat zur Annahme empfohlen und vom Rat im Dezember 2019
diskussionslos gutgeheissen. 19

MOTION
DATUM: 05.12.2019
NIKLAUS BIERI

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

In der ersten Woche der Sommersession 2020 beugte sich der Nationalrat über den
neuen Vorstoss seiner WAK-NR zur Regelung der Mietzinsreduktion bei
Geschäftsmieten während der Dauer der behördlich verordneten Zwangsschliessung
aufgrund der Corona-Situation. Kommissionssprecherin Rytz (gp, BE) betitelte die neue
Motion als mehrheitsfähigen Kompromiss in einer ausserordentlichen Lage, der nur
subsidiär zum Zuge komme, also nur für den Fall, dass die Parteien bis anhin keine
Einigung hatten erzielen können. Über die Frage, wie viele Mietverhältnisse dies
betreffe, herrschte zum Zeitpunkt der Beratung keine Klarheit. Während zwei
Immobilienverbände kurz vor der Sommersession nach Durchführung von Umfragen
unter ihren Mitgliedern zum Schluss gekommen waren, dass bereits in der Hälfte
respektive in zwei Dritteln der Fälle eine Einigung vorlag, zitierte Jacqueline Badran (sp,
ZH) während der Beratung eine Studie der Swiss Retail Federation, des Verbands der
mittelständischen Detailhandelsunternehmen, die nur einen Anteil an erzielten
Einigungen von 17 Prozent gefunden hatte. Bis im Herbst soll ein vom BWO
angeordnetes Monitoring im Bereich der Geschäftsmieten hierzu definitive Zahlen
liefern. Die Kommissionsmehrheit berief sich ferner auf ein Kurzgutachten des BJ, das
zum Schluss gelangt war, dass ein Eingriff in Vertragsverhältnisse zwischen Privaten im
konkreten Fall keine Verletzung der Eigentumsgarantie darstelle, da die Mietverträge
wegen «einer gravierenden Äquivalenzstörung» nicht eingehalten werden könnten. Die
Verletzung der Eigentumsgarantie war eines der Argumente der ablehnenden
bürgerlichen Kommissionsminderheit gewesen, jedoch bei weitem nicht das einzige.
Eine Pauschallösung werde den unterschiedlichen Mietverhältnissen nicht gerecht,
führte etwa Minderheitssprecher Feller (fdp, VD) aus und pochte nach wie vor auf
individuelle Lösungen zwischen den Vertragsparteien. Ferner vermisse man die
Verfassungsgrundlage für einen solchen Eingriff, der zudem den Grundsatz der
Gleichbehandlung verletze, da etwa ein Handwerker von der Regelung profitiere, wenn
er in eingemieteten Räumen tätig ist, diese Möglichkeit jedoch nicht habe, wenn er
Eigentümer der Geschäftsliegenschaft sei. 
Mit 98 zu 84 Stimmen bei 12 Enthaltungen stellte sich die grosse Kammer schliesslich
hinter die Kommissionsmehrheit und nahm die Motion an. Während die Fraktionen der
SP und Grünen geschlossen dafür stimmten, stellten sich die FDP.Liberale-Fraktion
sowie die SVP-Fraktion mit je einer Ausnahme gegen den Vorstoss. Das Zünglein an der
Wage spielten in diesem Fall die GLP-Fraktion, die sich komplett gespalten zeigte,
sowie die Fraktion der Mitte, deren Vertreterinnen und Vertreter sich mit einer
Ausnahme dem Vorstoss gegenüber entweder wohlwollend zeigten oder sich der
Stimme enthielten. 20

MOTION
DATUM: 04.06.2020
MARLÈNE GERBER
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In der Wintersession 2020 folgte der Ständerat seiner Kommission und nahm die
Motion der RK-SR, die eine ausgewogene Revision der Mietzinsgestaltung nach
Konsultation der Sozialpartner forderte, als Erstrat an. Als Konsequenz dieses
Entscheids lehnte er drei parlamentarische Initiativen, die punktuelle
Gesetzesanpassungen zur Regelung der missbräuchlichen Mietzinse gefordert hätten
(Pa.Iv. 17.491; Pa.Iv. 17.514; Pa.Iv. 17.515), ab, im Wissen darum, dass sie bei der
Erarbeitung einer umfassenden Mietzinsrevision wieder zur Diskussion gestellt würden.
Bürgerliche Vertreterinnen und Vertreter wiesen während der Beratung zudem auf ein
Bundesgerichtsurteil vom 26. Oktober 2020 hin, das dem Anliegen der
parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD; Pa.Iv. 17.491) mit einer Praxisänderung
bereits nachgekommen war. Beat Rieder (cvp, VS) zeigte sich etwa überzeugt, dass das
Bundesgericht in dieser Frage den Weg zu einem fairen Mietrecht bereits aufgezeigt
habe. 21

MOTION
DATUM: 15.12.2020
MARLÈNE GERBER

Wohnungsbau und -eigentum

Mit 124 zu 68 Stimmen und in klaren Blöcken – die bürgerlichen Fraktionen vollständig
auf der ablehnenden und die Fraktionen der Grünen und der SP ebenso geschlossen
auf der befürwortenden Seite – lehnte der Nationalrat in der Herbstsession 2020 eine
angesichts der Wohnungsnot eingereichte Motion Molina (sp, ZH) ab. Diese hätte
ermöglichen wollen, dass seit über einem Jahr leerstehende Grundstücke, für welche
die Eigentümerschaft keinen Nutzen geltend macht, bis zum Nutzungsnachweis
vorübergehend durch Dritte genutzt werden könnten. Der Bundesrat hatte sich im
Vorfeld ablehnend zum Anliegen geäussert, da er dem Recht auf Privateigentum und
den bestehenden Schutznormen einen hohen Stellenwert beimass. Der Besitzesschutz
entspreche auch dem Willen des Parlaments, habe sich doch dieses erst kürzlich klar
für eine Motion Feller (fdp, VD; Mo. 15.3531) ausgesprochen, die es Eigentümerinnen
und Eigentümern ermöglichen soll, einfacher gegen Hausbesetzungen vorzugehen. 22

MOTION
DATUM: 16.09.2020
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Eine Motion Feller (fdp, VD) bezweckt die Unterstellung des Ausgleichsfonds
AHV/IV/EO unter das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen. Dass der
Ausgleichsfonds als Verwalter bedeutender öffentlicher Vermögenswerte im Gegensatz
z.B. zur Bundesverwaltung und den ETH nicht diesem Gesetz unterstellt ist, sei
unverständlich. Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion, der Nationalrat
folgte dem Antrag in der Herbstsession stillschweigend. 23

MOTION
DATUM: 26.09.2014
FLAVIA CARONI

Wie im Vorjahr bereits der Nationalrat, nahm auch der Ständerat in der Sommersession
2015 eine Motion Feller (fdp, VD) zur Unterstellung des Ausgleichsfonds AHV/IV/EO
unter das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen stillschweigend an. 24

MOTION
DATUM: 09.06.2015
FLAVIA CARONI

In Erfüllung der Motion Feller (fdp, VD) unterstellte der Bundesrat den Ausgleichsfonds
AHV/IV/EO im Rahmen der Schaffung des Bundesgesetzes über die Anstalt zur
Verwaltung der Ausgleichsfonds von AHV, IV und EO unter das Gesetz über das
öffentliche Beschaffungswesen und beantragte die Motion zur Abschreibung.
Ständerat und Nationalrat nahmen sowohl die entsprechende Regelung als auch die
Abschreibung in der Wintersession 2016 respektive der Frühjahrssession 2017
stillschweigend an. 25

MOTION
DATUM: 06.03.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Krankenversicherung

Adèle Thorens Goumaz (gp, VD; Mo. 18.3432) und Olivier Feller (fdp, VD; Mo. 18.3433)
wollten im Mai 2018 mit zwei Motionen dafür sorgen, dass unbestrittene und aktuelle
Statistiken im Gesundheitsbereich zukünftig von einem unabhängigen Organ, wie zum
Beispiel dem BFS, erstellt werden sollen. Heute unterschieden sich die vorhandenen
Daten je nach Quellen – insbesondere abhängig davon, ob sie von Versicherungen,
Ärzteschaft, Spitälern oder von Pharmaunternehmen erstellt würden. Viele Zahlen
würden auch direkt von den Krankenversicherungen zur Verfügung gestellt, unter
anderem auch die Daten, welche das BAG für das offizielle Kostenmonitoring verwende.
Damit die entsprechenden Daten jedoch «von allen Beteiligten des Gesundheitswesens
akzeptiert» würden, müssten sie von einem unabhängigen und legitimierten Akteur
nach klaren und einheitlichen methodischen Vorgehen und Kriterien gesammelt und
einer Qualitätskontrolle unterzogen werden. 
Der Bundesrat teilte diese Einschätzung der Situation und beantragte die Annahme der
beiden Motionen. Eine entsprechende Datenerhebung sei notwendig, «um die
Transparenz des Gesundheitssystems zu verbessern und wirksame Massnahmen zur
Kostendämpfung zu identifizieren», betonte er in Übereinstimmung mit der
Einschätzung der Expertengruppe zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Aus
diesem Grund stelle das EDI eine Expertengruppe mit dem Auftrag zur Erarbeitung
einer entsprechenden Strategie für die Erfassung, Bearbeitung und Analyse der Daten
im Gesundheitsbereich zusammen. Damit werde das Anliegen der Motion bereits
umgesetzt. 
Nachdem Sebastian Frehner (svp, BS) die Motionen im September 2018 bekämpft hatte,
behandelte sie der Nationalrat in der Frühjahrssession 2019. Adèle Thorens Goumaz
und Olivier Feller betonten gegenüber dem Rat, dass es kein Zufall sei, dass zwei
Personen aus unterschiedlichen Parteien, die beide nicht aus der Gesundheitspolitik
kämen, diese Motionen einreichten. Sie seien nicht parteiisch, es gehe ihnen nicht
darum, hier die Interessen einer Akteursgruppe des Gesundheitswesen zu vertreten.
Ihnen sei jedoch in den Debatten aufgefallen, dass derzeit unbestrittene und aktuelle
Statistiken als Grundlage der Diskussionen fehlten. Sebastian Frehner bezeichnete die
Forderung nach Daten eines unabhängigen Akteurs als Illusion. Bereits heute könnten
die Bundesämter neben allen anderen Akteuren Statistiken erstellen, es werde aber nie
ein völlig unabhängiges Organ geben, das Statistiken ohne Interessenkonflikte
erarbeiten könne. So spiele gerade auch der Bund im Gesundheitswesen eine wichtige
Rolle und sei somit nicht vor Interessenkonflikten gefeit, wie auch Heinz Brand /svp,
GR) betonte. Stattdessen sollten eben möglichst viele Statistiken aus unterschiedlichen
Quellen gefördert werden. Er befürworte aber die Bemühungen des BAG, die
Datenerfassung zu verbessern und die Statistiken aufeinander abzustimmen und
dadurch ihre Vergleichbarkeit zu erhöhen. Mit 125 zu 59 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
befürwortete der Nationalrat die zwei Motionen. Die Nein-Stimmen stammten von der
mehrheitlich ablehnenden SVP-Fraktion sowie von zwei Mitgliedern der BDP-
Fraktion. 26

MOTION
DATUM: 14.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

In der Wintersession 2020 behandelte der Ständerat die zwei Motionen von Adèle
Thorens Goumaz (gp, VD) und Olivier Feller (fdp, VD) bezüglich unbestrittenen und
aktuellen Statistiken im Gesundheitsbereich. Seit der Einreichung der beiden
Motionen sei ein Postulat der SGK-SR (Po. 18.4102) für eine kohärente Datenstrategie im
Gesundheitswesen angenommen worden, das ähnliche Ziele verfolgt wie die Motionen,
erläuterte die Kommission in ihrem Bericht. Die Arbeiten dazu seien bereits weit
fortgeschritten, wodurch auch das Anliegen der Motionen erfüllt sei. Somit empfahl die
Kommission mit 9 zu 2 Stimmen, die Motionen abzulehnen.
Im Rat hatte Adèle Thorens Goumaz die Möglichkeit, ihre Motion noch einmal zu
vertreten, da sie in der Zwischenzeit in den Ständerat gewählt worden war. Sie
erinnerte an den Unterschied zwischen einer Motion und einem Postulat; mit dem
Postulat seien zwar eine Arbeitsgruppe und ein Bericht geplant, aber es würden eben
noch keine Entscheidungen oder Massnahmen in diesem Bereich getroffen. Dem
widersprach Gesundheitsminister Alain Berset, der auf die von der Arbeitsgruppe in der
Zwischenzeit vorgelegten Vorschläge zur Verbesserung der Informationssammlung und
zur Erhöhung der Transparenz im Gesundheitssystem sowie auf die nationale
Datenstrategie hinwies, die das EDI im Auftrag des Bundesrates aufzubauen habe. Diese
zwei Projekte müsse man nun zusammenführen, so dass die Empfehlungen zum Thema
Gesundheit entsprechend in die nationale Datenstrategie integriert würden. Damit sei
die Motion bereits umgesetzt und müsse entsprechend nicht mehr angenommen
werden. Stillschweigend lehnte der Ständerat den Vorstoss in der Folge ab. 27

MOTION
DATUM: 15.12.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Heimatschutz und Denkmalpflege

Der ISOS-Bewertungsausschuss setzt sich bisweilen aus Vertreterinnen und Vertretern
der Denkmalpflege, des Ortsbild-, Natur- und Landschaftsschutzes sowie der
Raumplanung zusammen. Gemäss Nationalrat Olivier Feller (fdp, VD) sei es aber bedingt
durch die wachsende Bedeutung und zunehmende Interessenabwägung hinsichtlich
des ISOS an der Zeit, dass auch Vertreterinnen und Vertreter des Gewerbes sowie die
Grundeigentümerschaft in dieses Gremium aufgenommen würden. Mittels einer
Motion forderte er den Bundesrat auf, die notwendigen Schritte einzuleiten, damit
auch diese Vertretungen im Ausschuss angemessen berücksichtigt würden. Der
Bundesrat beantragte den Vorstoss zur Ablehnung, da es sich beim ISOS um eine
Zusammenstellung aufgrund objektiver und (wissenschaftlich) vereinheitlichter
Kriterien handle und nicht etwa um einen Planungsakt mit Interessenabwägung. Die
beantragte Erweiterung des Ausschusses würde aber eine antizipierende
Interessenabwägung aufweisen und sei daher systemwidrig. Eine eigentliche Diskussion
über das Thema konnte im Rat indes nicht vorgenommen werden, da der Vorstoss
aufgrund der Verjährungsfrist von zwei Jahren im Dezember 2019 unbehandelt
abgeschrieben wurde. 28

MOTION
DATUM: 20.12.2019
MELIKE GÖKCE

Archive, Bibliotheken, Museen

Nachdem im Sommer 2015 bereits ein Kreditantrag zur Digitalisierung von Filmen vom
Bund abgelehnt worden war, reichte Nationalrat Olivier Feller (fdp, VD) im Winter 2015
eine Motion ein, welche die Finanzierung der Infrastruktur der Cinémathèque suisse
absichern sollte. Er forderte, dass das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) den
Finanzierungskredit explizit in seine Immobilienbotschaft 2016 aufnehmen solle. Das
Parlament habe zwar 2008 im Rahmen der zivilen Baubotschaft einem Kredit in der
Höhe von CHF 49,5 Mio. zugestimmt, dieser beinhalte aber nicht den Bau der nötigen
Infrastruktur. Auch der 2014 vom BBL und vom BAK gestellte Antrag, den Kredit in die
Baubotschaft 2015 aufzunehmen, wurde vom Bundesrat nicht aufgegriffen. Dieses
Zögern habe einen grossen Einfluss auf den Arbeitsauftrag der Cinémathèque, da sie
dadurch den Anspruch der korrekten Archivierung nicht mehr erfüllen könne.
Der Bundesrat verkündete in seiner Stellungnahme, dass die Eintragung des Kredits
auch für die Baubotschaft 2016 nicht vonnöten sei, da ein im Herbst 2015 in Auftrag
gegebenes externes Audit aufgezeigt habe, dass sich die baulichen Investitionen durch
Restmittel des Verpflichtungskredites abdecken liessen und somit das Anliegen der
Motion bereits erfüllt sei. Auf Antrag des Bundesrates wurde die Motion in der
Frühjahrssession vom Nationalrat abgelehnt. Im gleichen Zeitraum wurde eine
gleichlautende Motion (15.4103) von Géraldine Savary (sp, VD) im Ständerat eingereicht,
in der Frühjahrssession 2016 jedoch wieder zurückgezogen. 29

MOTION
DATUM: 18.03.2016
MELIKE GÖKCE

Medien

Presse

Im Februar 2017 reichte Olivier Feller (fdp, VD) eine Motion ein, mit der die Post
verpflichtet werden sollte, die Frühzustellung von Tageszeitungen von Montag bis
Samstag ohne zusätzliche Kosten zu gewährleisten. Da die wirtschaftliche Lage der
Medien schwierig sei, diese aber eine unverzichtbare Rolle für die Demokratie spielten
und die meisten Abonnentinnen und Abonnenten noch immer die Printausgabe der
Zeitungen lesen würden, solle der Bund als Alleinaktionär der Post die für eine
Frühzustellung nötigen Massnahmen treffen. Bisher verpflichte sich die Post lediglich
selbst, die Tageszeitungen am Erscheinungstag zuzustellen; häufig würden diese sogar
erst am Nachmittag geliefert, kritisierte Feller. Der Bundesrat wies in seiner Antwort
darauf hin, dass die Frühzustellung nicht zu der gesetzlich garantierten
Grundversorgung gehöre; ihre Verankerung im Gesetz sei bei der Totalrevision der
Postgesetzgebung 2010 abgelehnt worden. Im September 2018 zog Feller die Motion
zurück. 30

MOTION
DATUM: 27.02.2017
ANJA HEIDELBERGER

1) AB NR, 2017, S. 666 f.; AB SR, 2017, S. 549 ff.
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